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Hinweise zum Gebrauch der Handreichung 
Diese Handreichung ist gültig für die Bachelor-Studiengänge Soziale Arbeit, Internationale Sozi-
ale Arbeit, Diakoniewissenschaft & Soziale Arbeit und Religions- und Gemeindepädagogik & So-
ziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg mit ihren Standorten Ludwigsburg 
und Reutlingen. 
 
Zentrale Hinweise und Zusammenfassungen sind in der Handreichung grün 
umrandet und mit einem Symbol versehen.  
 
1. Anerkennung und Anrechnung im Hochschulkontext 
Durch Anerkennung und Anrechnung von Leistungen und Kompetenzen, soll das Ziel einer eu-
ropaweit erleichterten Mobilität und Durchlässigkeit des Bildungssystems umgesetzt werden und 
die Bedeutung lebenslangen Lernens wertgeschätzt werden, wie es im Zuge der Bologna-Reform 
formuliert wurde. 
 
Anerkennung hochschulisch erworbener Leistungen bezieht sich auf Leistungen oder Qualifikati-
onen, die an Hochschulen erbracht wurden und mit dem Ziel der Fortsetzung des Studiums in 
einem anderen Studiengang oder an einer anderen Hochschule anerkannt werden sollen. Die 
Anerkennung kann sich dabei auf einzelne Module oder ganze Abschlüsse beziehen (Hochschul-
rektorenkonferenz 2017: 6). 
 
Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen bezieht sich auf Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die außerhalb des Hochschulwesens erworben wurden (Hochschulrektorenkonferenz 
2017: 6–7). 
 

  
Abb. 1: Anerkennung und Anrechnung im Hochschulkontext (Darstellung: KH Freiburg) 
 
2. Rechtliche Grundlage der Anerkennung und Anrechnung 
Die Bedingungen für Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren werden im Hochschulkontext 
durch unterschiedliche Gesetze, Beschlüsse und Vereinbarungen gerahmt. Maßgeblich sind v.a. 
die Vorgaben der Lissabon-Konvention und die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK). 
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3. Anerkennung und Anrechnung an der Evangelischen Hochschule Lud-

wigsburg 
Eine Gemeinsamkeit von Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren stellt die Kompetenz- und 
Lernergebnisorientierung dar, die das Zentrum bei der Prüfung hinsichtlich des wesentlichen Un-
terschieds bzw. der Gleichwertigkeit bilden. Zu ermitteln ist, ob eine bestimmte Kompetenz er-
worben wurde, die auch den jeweiligen Studienprogrammen der Hochschule zugrunde liegt 
(Hochschulrektorenkonferenz 2016: 11). 
 

3.1. Anerkennung von hochschulisch erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
Die Anerkennung hochschulisch erworbener Leistungen beinhaltet die Beurteilung von an einer 
(anderen) Hochschule erworbenen Kompetenzen. Im Rahmen von Anerkennungen können 
bspw. folgende an einer (anderen) Hochschule erbrachte Leistungen anerkannt werden: 
 

• Studienzeiten 
• Studien- und Prüfungsleistungen 
• Studienabschlüsse 

 

 
 

3.2. Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen 
Die Anrechnung beinhaltet den Äquivalenzvergleich (Prüfung der Gleichwertigkeit nach Inhalt und 
Niveau) von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen mit kompetenz-
bezogenen Anforderungen der Bachelorstudiengänge der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg. Dabei sind ferner pauschale und individuelle Anrechnungen zu unterscheiden. 
 
Pauschale Anrechnungsverfahren beziehen sich insbesondere auf formal erworbene außerhoch-
schulische Kompetenzen, wie beispielsweise 
 

• eine abgeschlossene, einschlägige Berufsausbildung oder 
• eine Ausbildung an einer (Berufs-) Fachschule oder Weiterbildungseinrichtung. 

 
Die Gleichwertigkeit zwischen den zu erwerbenden Kompetenzen und den bereits vorhandenen 
Kompetenzen einer homogenen Gruppe (beispielsweise die der ErzieherInnen) wird auf Modul-
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ebene anhand von Kompetenzrastern einmalig vorab überprüft. Die Ergebnisse von Äquivalenz-
vergleichen bei pauschalen Anrechnungsverfahren sind somit potenziell für alle AbsolventInnen 
der anzurechnenden beruflichen Qualifikation von Relevanz. Studierenden der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg mit entsprechender Qualifikation wird auf Antrag eine pauschale An-
rechnung ohne individuelle Prüfung gewährt. Unter Umständen können Module nicht vollständig 
pauschal angerechnet werden, wodurch Veranstaltungen nachstudiert und ergänzt werden müs-
sen (siehe Abschnitt 3.3). Nach erfolgreicher Absolvierung des Bausteins wird das Modul im Sys-
tem als vollständig bestanden hinterlegt. 
 
Bei individuellen Anrechnungsverfahren erfolgen der Äquivalenzvergleich und die Entscheidung 
über eine mögliche Anrechnung im jeweiligen Einzelfall. Für Studierende der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg sind beispielsweise individuell anrechenbar: 
 

• eine abgeschlossene, einschlägige Berufsausbildung 
• eine Ausbildung an einer (Berufs-) Fachschule oder Weiterbildungseinrichtung 
• einschlägige Berufstätigkeiten 
• Leistungen aus Kontaktstudien 
• Informell erworbene Kompetenzen 

 
Im Falle der individuellen Anrechnung bedarf es einer individuellen Prüfung der Ausgangslage 
und einer entsprechenden Empfehlung an Modulverantwortliche und die Studiengangsleitung 
durch die Fachstelle Anrechnung. Die Studierenden müssen in geeigneter Form das Vorhanden-
sein einzelner Kompetenzen aus formalen, non-formalen oder informellen Bildungszusammen-
hängen belegen. Dies kann zum einen durch die an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg 
entwickelten Kompetenzraster erfolgen. Hierdurch erarbeiten die Studierenden den Abgleich der 
mitgebrachten und der erwarteten Kompetenzen, um eine selbstkritische Prüfung bereits erwor-
bener Kompetenzen auf Inhalt und Niveau zu vollziehen. Zum anderen kann ein Kompetenzab-
gleich durch die Fachstelle Anrechnung erfolgen. Welches Verfahren gewählt wird, hängt vom 
Einzelfall ab. 
 
Unter Umständen können Module nicht vollständig angerechnet werden, wodurch einzelne Ver-
anstaltungen nachstudiert und ergänzt werden müssen (siehe Abschnitt 3.3). Ist dies erfolgt kann 
das Modul vollständig angerechnet werden. 
 
Auch eine Kombination beider Verfahren ist an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg mög-
lich. So können Studierende mit pauschalen Anrechnungsverfahren auch eine individuelle Prü-
fung ihrer Kompetenzen beantragen. 
 
Zu beachten: In der Regel werden Module ohne Note angerechnet und als bestanden verbucht. 
Dies kann zu einer Veränderung der Notengewichtung führen. 
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3.3. FIT-Verfahren und Lift-Kurse zur vollständigen Anrechnung von Modulen 
Unter Umständen können Module nicht vollständig angerechnet werden, da bei Antragsstellung 
inhaltliche Lücken bzw. kein äquivalentes Niveau der anzurechnenden Kompetenzen festgestellt 
werden konnte. 
 
Bei inhaltlichen Lücken erhalten Studierende die Möglichkeit, durch das hochschulinterne FIT-
Verfahren einzelne Veranstaltungen im Studienverlauf anhand eines Laufzettels nach zu studie-
ren. Gegebenenfalls muss die Modulprüfung absolviert werden. Hier ist zu beachten, dass die 
Modulprüfung immer als Gesamtprüfung abgelegt werden muss. So können auch Kompetenzen 
geprüft werden, die im angerechneten Modulbaustein gelehrt werden. Nach erfolgreicher Kom-
plettierung des Moduls, wird dieses im System als bestanden hinterlegt. 
 
Sollte eine inhaltliche Übereinstimmung mit einem Modul vorliegen, aber das Niveau der Kennt-
nisse nicht ausreichend sein, besteht die Möglichkeit durch einen Lift-Kurs das Niveau der Kennt-
nisse zu „heben“.  
Lift-Kurse werden in der Regel durch den/die Modulverantwortliche/n und der Studiengangslei-
tung konzipiert. Dies ist im pauschalen Fall als auch individuell möglich. Lift-Kurse können sowohl 
aus bestehenden als auch aus neu zu konzipierenden Veranstaltungen oder Aufgaben bestehen. 
Nach Erbringungen des Lift-Kurses bestätigt die/der Modulverantwortliche dies der Fachstelle 
Anrechnung. Dann kann die Anrechnung des Moduls beim Prüfungsamt beantragt werden. 
 

3.4. Zuständigkeiten und Verfahrensablauf 
Bei Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren sind unterschiedliche Personen und Instanzen 
der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg involviert. Die Beratung bei Anfragen und die Unter-
stützung bei der Antragsstellung von Anerkennungsgesuchen erfolgen durch den Studierenden-
service. Die unverbindliche Beratung bei Anfragen und die Unterstützung bei der Antragsstellung 
von Anrechnungsgesuchen erfolgt durch die Fachstelle Anrechnung. Nach einer Prüfung von 
Form, Inhalt und Niveau, gibt die Fachstelle Anrechnung eine Empfehlung für die Antragsent-
scheidung an Modulverantwortliche und die Studiengangsleitung ab. Nach Klärung und Weiter-
leitung an das Prüfungsamt, stellt dieses den Annahme- oder ggf. Ablehnungsbescheid aus und 
ist für die Verbuchung anerkannter bzw. angerechneter Leistungen zuständig. 
 
Die folgende Grafik verdeutlicht den Verfahrensablauf bei Anrechnungsprozessen: 
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Abb. 2: Verfahrensablauf bei individuellen Anrechnungsverfahren (eigene Darstellung) 
 

4. Kompetenzorientierung und Anrechnung 
Für Anerkennungen und Anrechnungen ist eine Lernergebnisorientierung maßgeblich, wodurch 
insbesondere bei Anrechnungsverfahren die Kompetenzfeststellung im Mittelpunkt steht. Kom-
petenzen können auf verschiedene Weisen und in unterschiedlichen Bildungszusammenhängen 
erworben werden (Hanft u.a. 2014). 
 

4.1. Kompetenzerwerb 
Nach Empfehlung der HRK (2017: 7) werden drei Arten des Kompetenzerwerbs unterschieden: 
 

 
Abb. 3: Arten außerhochschulischen Kompetenzerwerbs 

 
Eine Kompetenzorientierung an Hochschulen fokussiert auf die sichtbaren und messbaren Ver-
haltensweisen von Studierenden am Ende des Lernprozesses. Bei der Anerkennung bzw. An-
rechnung kommt es folglich hauptsächlich darauf an, welche Lernergebnisse erreicht wurden und 
wie die damit erworbenen Kompetenzen oder Qualifikationen nachgewiesen werden können. 
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4.2. Kompetenzfeststellung 

Für Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen ist ausschlaggebend, dass die 
anzurechnenden Kompetenzen und Qualifikationen sichtbar gemacht werden können. Um dies 
gewährleisten zu können, basiert die Kompetenzfeststellung auf der Selbsteinschätzung der/des 
Antragsstellenden. Das heißt, dass die antragsstellende Person den eigenen Prozess der Lern-
ergebnisaneignung und der erworbenen Kompetenzen reflektiert und (vor-)strukturiert, um diese 
dann in Bezug zu den gemäß der Modulbeschreibung angegebenen Lernzielen und zu erwer-
benden Kompetenzen in den Studiengängen an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg zu 
setzen. Sollten ausreichend Nachweise vorliegen, die den Inhalt und das Niveau der Kompeten-
zen belegen, ist eine zusätzliche Reflexion nicht nötig. Ggf. wird durch die Fachstelle Anrechnung 
für eine bessere Übersichtlichkeit ein Kompetenzabgleich erstellt.  
 

4.3. Einordnung von Kompetenzniveaus 
Um das Niveau von erworbenen Kompetenzen feststellen zu können, orientieren sich Anrech-
nungsverfahren an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg an den Vorgaben des Deutschen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) (Bundesministerium für Bildung und For-
schung und Kultusministerkonferenz 2019a). Mit Bezug auf die Niveaustufen des DQR, wird ein 
Kompetenzraster für Module zum Vergleich anzurechnender Kompetenzen nach Inhalt und Ni-
veau verwendet. Ist eine Kompetenzformulierung im Rahmen der Antragsstellung erforderlich, 
kann sich die/der Studierende am Kompetenzraster orientieren und erhält so mehr Transparenz 
über die zur Modulzielerreichung der erwarteten Kompetenzen. Für Bachelor-Studiengänge an 
Hochschulen sind die Niveaus 4 bis 6 maßgeblich. 
 
Um die anzurechnenden Kompetenzen und Qualifikationen einordnen zu können, ist nachfolgend 
eine Tabelle angefügt, die für die Niveaus 4 bis 6 Inhalte und entsprechende Verben sowie Ad-
jektive listet, mit denen Kompetenzen entsprechend der Vorgaben des DQR beschrieben werden 
können. 
 

 
Abb. 4: Beispiele für Beschreibung von Kompetenzen (Schaper 2016) 
 
Die anzurechnenden Kompetenzen sind entsprechend zu formulieren und zu belegen und dann 
mit den in den Modulhandbüchern und Kompetenzrastern festgehaltenen kompetenzbezogenen 
Anforderungen abzugleichen. 
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5. Antragsvoraussetzungen und Bewertungskriterien 
Die Anerkennung hochschulischer bzw. die Anrechnung außerhochschulisch erworbene Kompe-
tenzen erfolgt auf Antrag an das Prüfungsamt. Grundsätzlich sind alle Studierenden, die an der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg immatrikuliert sind, antragsberechtigt. 
 

5.1. Voraussetzungen und Bewertung bei Anerkennung 
Eine Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen setzt voraus, dass bereits außerhalb des 
aktuell studierten oder beantragten Studiengangs relevante Leistungen an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule oder Berufsakademie der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht 
worden sind. 
 

 
 

5.2. Voraussetzung und Bewertung bei Anrechnung 
Die zur Anrechnung beantragten außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen müssen voll-
ständig nachgewiesen werden. Die Anrechnung kann verwehrt werden, wenn die anzurechnen-
den Kompetenzen nicht transparent gemacht werden können oder das Niveau der erworbenen 
Kompetenzen als nicht vergleichbar eingeschätzt wird. 
 
Der Bewertungsmaßstab zur Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen bezieht 
sich auf 
 

• die inhaltliche Übereinstimmung der Lernergebnisse und 
• die Feststellung eines vergleichbaren Niveaus der erworbenen Kompetenzen. 

 
Eine inhaltliche Übereinstimmung liegt dann vor, wenn die vorliegenden Fähigkeiten und Kennt-
nisse zum großen Teil (ca. 75%) denjenigen entsprechen, die laut den Lernergebnissen der Mo-
dulbeschreibung nach Absolvierung des Studienmoduls vorliegen sollen (Hochschulrektorenkon-
ferenz 2017: 13). Die niveaubezogene Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn die vorliegenden Fä-
higkeiten auf einem Anwendungsniveau liegen, das dem im Studienmodul zu erwerbenden Ni-
veau entspricht oder es übertrifft (Hochschulrektorenkonferenz 2017: 13). 
 

 
 
6. Antragsstellung, Fristen und Nachweise 
Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen bzw. Anrechnung außerhochschu-
lisch erworbener Kompetenzen und Qualifikationen kann nach der Immatrikulation ein Antrag an 
das Prüfungsamt der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg gestellt werden. Anträge sind auf 
der Homepage oder bei der Fachstelle Anrechnung verfügbar. 
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Ein vollständiger Antrag auf Anerkennung muss unterschrieben beim Studierendenservice ein-
gereicht werden und besteht aus folgenden Unterlagen: 
 

1. Das Antragsformular, in dem angegeben wird, für welchen Studiengang eine Anerken-
nung bzw. Anrechnung erfolgen soll und welche Module anerkannt bzw. angerechnet wer-
den sollen. 

2. Nachweise und Belege über die anzuerkennenden bzw. anzurechnenden Leistungen. 
 
Ein vollständiger Antrag auf Anrechnung muss unterschrieben bei der Fachstelle Anrechnung 
eingereicht werden und besteht aus folgenden Unterlagen: 
 

1. Das Antragsformular, in dem angegeben wird, für welchen Studiengang eine Anerken-
nung bzw. Anrechnung erfolgen soll und welche Module anerkannt bzw. angerechnet wer-
den sollen. 

2. Nachweise und Belege über die anzuerkennenden bzw. anzurechnenden Leistungen. 
3. Bei einem Anrechnungsgesuch sind die Nachweise durch eine Kompetenzbeschreibung 

zu ergänzen. 
 
Die/der Antragsstellende ist bei allen Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren zur Mitwirkung 
verpflichtet. 
 

6.1. Nachweise für erworbene Kompetenzen - Kompetenzportfolio 
Alle relevanten Unterlagen für Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren sind als Kompetenz-
portfolio vollständig und in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. Werden die Unter-
lagen in einer anderen Fremdsprache eingereicht, kann die Hochschule eine beglaubigte Über-
setzung verlangen. Bei Anträgen zur Anerkennung bzw. Anrechnung ist zu beachten, dass alle 
Kompetenzen und Qualifikationen nachgewiesen und bestätigt sind.  
 
Als Nachweise für die Anerkennung hochschulisch erworbener Qualifikationen eignen sich ins-
besondere: 
 

• Modulbeschreibungen (Modulhandbücher mit Angaben zum Kompetenzerwerb und Qua-
lifikationszielen) 

• Studien- und Prüfungsordnungen 
• Nachweise über abgelegte Studien- und Prüfungsleistungen insbes. Abschlusszeugnisse 
• Learning Agreement (z.B. bei Auslandssemester) 

 
Als Nachweise und somit Teile des Kompetenzportfolios für die Anrechnung außerhochschulisch 
erworbener Kompetenzen eignen sich insbesondere: 
 

• Abschluss- und Prüfungszeugnisse 
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• Zertifikate und Urkunden 
• Kursbeschreibungen/Inhaltsangaben und Teilnahmebestätigungen 
• Lern- und Arbeitsmaterialien 
• Projektberichte 
• Arbeitszeugnisse und (dienstliche) Beurteilungen 
• Tätigkeitsbeschreibungen und Zielvereinbarungen 
• andere Belege, aus denen der Kompetenzerwerb hervorgeht 

 
Die Nachweise sind dem Antrag auf Anerkennung bzw. Anrechnung als Kopie beizulegen, auf 
Verlangen müssen sie im Original oder als beglaubigte Kopie vorgelegt werden. 
 

 
 

6.2. Antrag zur Verkürzung der Pflichtpraktikumszeit 
Das praktische Studiensemester kann, auch bei entsprechender beruflicher Praxis, ohne einen 
entsprechenden Kompetenznachweis, nicht erlassen werden. Die (teilweise) Anerkennung eines 
an einer anderen Hochschule oder Dualen Hochschule absolvierten Praxissemesters oder ent-
sprechender außerhochschulisch erworbener, einschlägiger Kompetenzen erfolgt, sofern hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Die Entscheidung 
trifft die/der LeiterIn des Praxisamtes. Im Zweifelsfall entscheidet der Gemeinsame Prüfungsaus-
schuss für die Bachelor-Studiengänge. 
 

6.3. Ablehnung von Anträgen 
Bei einer Ablehnung eines Anerkennungsgesuches gilt die Beweislastumkehr. Die Anerkennung 
darf nur versagt werden, wenn ein wesentlicher Unterscheid festgestellt wird. Die Ablehnung ei-
nes Antrags ist zu begründen und der/dem Antragsstellenden schriftlich mitzuteilen (Hochschul-
rektorenkonferenz 2017: 6,11). 
Eine Anrechnung erfolgt nicht, wenn die Gleichwertigkeit von außerhochschulisch erworbenen 
Kompetenzen nicht festgestellt werden kann.  
 
Anträge können auch aus formalen Gründen abgelehnt werden. Es ist daher darauf zu achten, 
dass alle Angaben richtig sind und Nachweise vollständig eingereicht werden. Es wird empfohlen 
vor Antragsstellung ein unverbindliches Beratungsgespräch durch die MitarbeiterInnen des Stu-
dierendenservice oder der Fachstelle Anrechnung in Anspruch zu nehmen. Sie erhalten unver-
bindliche Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung und dem weiteren Verfahrensver-
lauf. 
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